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1 Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege 
18.09.2013 

X  Herr Nadler, stellv. Referatsleiter 
 
Bebauungsplan Bildstöckle: 
Vielen Dank für die Beteiligung an dem o. g. Verfahren. Nach unse-
rem bisherigen Kenntnisstand besteht gegen die o. g. Planung von 
Seiten der Bodendenkmalpflege kein grundsätzlicher Einwand. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Boden-
denkmäler bekannt. Wie weisen jedoch darauf hin und bitten, alle an 
der Bauausführung Beteiligten darauf hinzuweisen, dass eventuell zu 
Tage tretende Bodendenkmäler (unter anderem auffällige Bodenver-
färbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben und Knochen) der Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege (Dienststelle Nürnberg) oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gem. Art. 8 Abs. 1-2 DschG unterliegen (vgl. 
Hinweis im Plan). 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen Abdruck dieses 
Schreibens mit der Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Veranlassung. 
 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes: 
Vielen Dank für die Beteiligung an dem o. g. Verfahren. Nach unse-
rem bisherigen Kenntnisstand besteht gegen die o. g. Änderung von 
Seiten der Bodendenkmalpflege kein Einwand. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand sind im Änderungsgebiet keine Bodendenkmäler be-
kannt. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen Abdruck dieses 
Schreibens mit der Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Veranlassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Meldepflicht wird in 
der Planung beachtet (vgl. Begrün-
dung Pkt. 8) 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

2 Markt Dürrwangen 
17.09.2013 

X  Herr Winter (1. Bürgermeister) 
Der Marktgemeinderat Dürrwangen hat in seiner Sitzung am Freitag, 
den 13.09.2013 Ihre o. g. Änderungen behandelt und beschlossen 
"keine Einwände" dagegen zu erheben. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
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3 Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach 
16.09.2013 

X  Frau Marowski 
Öffentliche Wasserversorgung: 
Die Trinkwasserversorgung ist durch die Erweiterung des bestehen-
den Ortsnetzes sichergestellt. 
 
Abwasserentsorgung: 
Für die Behandlung des Niederschlagswassers und die Beurteilung 
der Regenwasserrückhaltung sind das ATV-Merkblatt M153 und das 
ATV-Arbeitsblatt A117 zu beachten. 
Es ist nachzuweisen, ob der Durchlass unter der Staatsstraße St 
2218 (gepl. B 25) ausreichend bemessen ist. 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wird zum Überlauf des ge-
planten Regenrückhaltebeckens in die Wörnitz ein wasserrechtliches 
Verfahren durchgeführt. 
 
Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern / Schutz vor 
Hochwasser: 
Auf die Allgemeinen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Hoch-
wasserereignissen wird hingewiesen. Gemäß § 5 WHG ist jede Per-
son, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminimierung zu treffen, insbesondere die Nutzung von 
Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Um-
welt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
 
• Die Erhaltung und Verbesserung der Rückhalte- und Speicherfä-

higkeit der Landschaft ist anzustreben. (Nr. 3.3.1.1. Teil BI LEP / 
Grundsatz) 

• Es ist von besonderer Bedeutung, Überschwemmungsgebiete von 
konkurrierenden Nutzungen, insbesondere von Bebauung, freizu-
halten (Nr. 3.3.1.1. Teil BI LEP / Grundsatz). 

• Es ist anzustreben, in natürlichen Rückhalteräumen die Boden-

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zur Behandlung des 
Niederschlagwassers wird zur 
Kenntnis genommen und im Rah-
men der Erschließungsplanung be-
achtet. 
 
 
 
 
Da Überschwemmungs- und Was-
serschutzgebiete von dem Bebau-
ungsplan nicht betroffen sind und 
auch keine Angaben zu Altlasten 
bekannt sind, werden die allgemei-
nen Hinweise zu 

- Überschwemmungsgebieten 
- Grundwasser 
- Lage zu Gewässern 
- Wasserabfluss 
- Altlasten und 
- Wasserschutzgebieten 

zur Kenntnis genommen. 
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nutzung auf die wasserwirtschaftlichen Anforderungen anzustim-
men (Nr. 3.3.1.1. Teil BI LEP / Grundsatz). 

• Der Erhaltung oder Wiederherstellung regelmäßig überfluteter 
Flächen als Auwald oder Grünland kommt besonderer Bedeutung 
zu. Es ist von besonderer Bedeutung, dass landwirtschaftliche 
Flächen in der Regel nicht hochwassergeschützt werden (Nr. 
3.3.1.1. Teil BI LEP / Grundsatz). 

• Gebiete außerhalb wasserrechtlich festgesetzter Überschwem-
mungsgebiete sowie geeignete (re)aktivierbare Flächen, die für 
den vorbeugenden Hochwasserschutz benötigt werden, sollen als 
Vorranggebiete für den Hochwasserabfluss und -rückhalt (Vor-
ranggebiete für Hochwasserschutz) in den Regionalplänen gesi-
chert werden (Nr. 3.3.1.2. Teil BI LEP (Ziel) i. V. m. § 1 Abs. 4 
BauGB) 

• Es ist anzustreben, dass trotz aller Maßnahmen zur Sicherstellung 
des Hochwasserschutzes auch das vorhandene Schadenspoten-
zial reduziert wird (Nr. 3.3.1.3. Teil BI LEP / Grundsatz). 

 
Der Geltungsbereich des B-Plans kollidiert nicht mit festgesetzten 
bzw. vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten. 
 
Lage zu Gewässern: 
Eine Genehmigungspflicht für Anlagen an Gewässern III. Ordnung im 
Gebiet der Stadt Dinkelsbühl wird durch Art. 20 Abs. 2 BayWG i. V. 
m. Verordnung der Regierung von Mittelfranken über die Genehmi-
gungspflicht für Anlagen in oder an Gewässern III. Ordnung v. 
05.10.1992 nicht begründet. 
Auf die besonderen Pflichten (hier: Anlieger) bei der Gewässerunter-
haltung gem. § 41 WHG i. V. m. Art. 25 BayWG wird hiermit verwie-
sen. 
 
Wasserschutzgebiete: 
Festgesetzte Wasserschutzgebiete sind von dem B-Plan nicht betrof-
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fen. 
 
Grundwasser / Grundwasser- und Bodenschutz: 
Soweit durch die Baumaßnahme bestehende Dränungen angeschnit-
ten werden, sind diese im Einvernehmen mit den zuständigen 
Grundstückseigentümern wieder herzustellen. 
Aus der Anlage geht hervor, dass sich im östlichen Bereich des Ge-
bietes "Bildstöckle" und im westlichen Bereich von "Hammerfeld" 
Dränagen befinden. 
 
Wasserabfluss: 
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum 
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere 
Weise verändert werden (§ 37 Abs. 1 WHG). 
 
Altlasten / Verdachtsflächen / Altlastenverdächtige Fläche: 
Dem WWA Ansbach liegen - nach interner Überprüfung des Flä-
chenumgriffs des o. g. B-Plans - keine Angaben über Altlasten bzw. 
einer schädlichen Bodenveränderung vor. 
 
Für die weiteren Verfahrensschritte bitten wir um die Übersendung 
von Planunterlagen in Papierform. 
Das Landratsamt Ansbach - SG 43 - sowie das IB Heller erhalten 
einen Abdruck dieser Stellungnahme. 

4 Fernwasserversorgung 
Franken 
09.09.2013 

X  Herr Mersi 
Die Überprüfung hat ergeben, dass im geplanten Bereich keine Be-
rührungspunkte mit Anlagen der Fernwasserversorgung Franken 
bestehen. 
 
Zu unserer Entlastung legen wir die uns vorgelegten Unterlagen wie-
der bei. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

5 N-ERGIE Netz GmbH 
10.09.2013 

X  Frau Riedel / Herr Humpfer 
In der Anlage erhalten Sie einen Bestandsplan über unsere und die 
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von uns ggf. im Rahmen einer Betriebsführung mit betreuten Versor-
gungsanlagen im o. g. Bereich. 
Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH und 
besitzt nur informellen Charakter. 
 
Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan gekannt gegebenen 
Anlagen können sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende 
Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss 
von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zu-
ständig sind. Über diese können wir keine Auskunft geben und diese 
sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der 
jeweilige Anlagenbetreiber zuständig. 
 
Zu den beiden Änderungen des Flächennutzungsplanes bestehen 
keine Einwände oder Anregungen seitens unseres Unternehmens. 
Wir bitten Sie jedoch die Bezeichnungen der Freileitungen von FÜW 
in N-ERGIE anzuändern. 
 
Zum Bebauungsplan "Bildstöckle" bestehen ebenfalls keine Einwän-
de oder Anregungen, da der Geltungsbereich vollständig außerhalb 
des Baubeschränkungsbereiches unserer 20 kV-Freileitung liegt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Hammerfeld" wird von 
unsere 20 kV-Freileitung überquert. Den Leitungsverlauf und die 
Schutzzone (Baubeschränkungsbereich) haben wir eingetragen. Die 
Maße beziehen sich auf die Mitte des jeweiligen Spannfeldes. Eine 
Reduzierung des Baubeschränkungsbereiches in Richtung der Lei-
tungsmaste ist möglich. 
 
Zwischen einer Bebauung und der vorhandenen 20 kV-Kabeltrasse 
ist ein Abstand von 1,00 m einzuhalten. 
 
Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist 

 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass keine Auskunft zu 
im Eigentum Dritter stehenden Anla-
gen gegeben werden kann, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Bezeichnung der Freileitung wird 
in der FNP-Änderung berichtigt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Bebauungsplan „Hammerfeld“ 
wird derzeit nicht weiterverfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Abstand zwischen 
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nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 "Baumpflanzun-
gen im Beriech unterirdischer Versorgungsleitungen" ein Abstand von 
2,50 m einzuhalten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrem Planungsvorhaben 
zu berücksichtigen. 
 
Wir bitten Sie, die o. g. Punkte in den Erläuterungsbericht mit aufzu-
nehmen und zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und pri-
vaten Planungen und Bauvorhaben wie z. B. Straßen- und Kanal-
bauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensab-
lauf eingebunden werden. 

unterirdischen Versorgungsleitungen 
und geplanten Baumstandorten wird 
zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
 
Die relevanten Punkte werden in der 
Begründung zum Bebauungsplan 
ergänzt. 

6 Gemeinde Kreßberg 
11.09.2013 

X  Frau Macho 
Zu den o. g. Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen 
haben wir keine Anregungen oder Bedenken, von der Planung sind 
wir nicht berührt. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

7 Regierung von Mittel-
franken 
11.09.2013 

X  Herr Rahn, Oberregierungsrat 
Mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und paralleler Auf-
stellung des Bebauungsplanes "Bildstöckle" soll im Anschluss an das 
"Industriegebiet I" bis zur geplanten Trasse der Ortsumgehung für die 
Bundesstraße 25 ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, Dafür 
werden im Flächennutzungsplan landwirtschaftliche Nutzflächen im 
Umfang von 1,64 ha in gewerbliche Bauflächen und 0,59 ha in Grün-
flächen umgewidmet. Darüber hinaus werden im Flächennutzungs-
plan die künftigen Verkehrsflächen für die Ortsumgehung und deren 
Anbindung dargestellt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Bildstöckle umfasst ca. 
7,69 ha. Er weist auf 5,86 ha Gewerbegebiet aus. 
 
Am 01.09.2013 ist eine Neufassung des Landesentwicklungspro-
gramm Bayern in Kraft getreten. Generell sollte daher auf die ein-
schlägigen Ziele und Grundsätze des neuen LEP abgestellt werden. 
Aus unserer Sicht sind insbesondere die nachfolgenden Ziele und 
Grundsätze heranzuziehen: 
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Relevante Ziele und Grundsätze der Raumordnung: 
"Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet 
werden" (Grundsatz LEP 3.1 Abs. 2). 
 
"In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der In-
nenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zu-
lässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung 
stehen" (Ziel LEP 3.2). 
 
"Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbeson-
dere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden" (Grund-
satz LEP 3.3 Abs. 1). "Neue Siedlungsflächen sind möglichst in An-
bindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen" (Ziel LEP 3.3 
Abs. 2 Satz 1). 
 
"Geeignete räumliche Rahmenbedingungen für eine ausgewogene 
Versorgung mit Handwerks- und sonstigen Dienstleistungsbetrieben 
sowie für die Sicherung des Bestands und der Weiterentwicklung und 
die Neuansiedlung von leistungsfähigen kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen sowie der Freien Berufe sollen gewährleistet 
werden" (Grundsatz Art 6 Nr. 5 BayLplG). 
 
"Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbe-
sondere für die leistungsfähigen kleine und mittelständischen Unter-
nehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sol-
len erhalten und verbessert werden" (Grundsatz LEP 5.1 Abs. 1). 
 
"In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll die Sicherung und 
Erhaltung besonders schutzwürdiger Landschaftsteile bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein beson-
deres Gewicht beigemessen werden" (Ziel RP 8 B I 2.1.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungstabelle zum Bebauungsplan “Bildstöckle“ sowie 
zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dinkelsbühl 

Behandlung, der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, eingegangenen Stellungnahmen 

 
 

S e i t e  8 | 18 

Nr. Behörden und 
sonstige TÖB 

Stellungn. 
JA 

 
NEIN 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentl. 
Belange sowie der Nachbargemeinden 

Stellungnahme / 
Abwägung der Gemeinde 

"In den Vorranggebieten Wasserversorgung soll der Sicherung der 
öffentlichen Wasserversorgung Vorrang gegenüber konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen eingeräumt werden" (Ziel RP 8 B I 
3.2.2.3). 
 
Bewertung aus landesplanerischer Sicht: 
 
Der Bebauungsplan "Bildstöckle" ist überwiegend aus dem rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Nur der nordöstliche 
Teilbereich ist dort bisher als landwirtschaftliche Nutzfläche darge-
stellt. Diese Darstellung wird im Zuge der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes entsprechend geändert. 
 
Soweit der Bebauungsplan aus dem rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan entwickelt ist, sind Einwendungen aus landesplanerischer 
Sicht nicht zu erheben. Darüber hinaus steht die Planung streng ge-
nommen mit dem o. g. Ziel LEP 3.2 nur dann in Einklang, wenn der 
Nachweis erbracht wird, dass Potenziale der Innenentwicklung nur 
zur Verfügung stehen. Es handelt sich aber nur um eine geringfügige 
Arrondierung und die gemeinsame Überplanung mit der bereits als 
gewerbliche Baufläche dargestellten Fläche erscheint an dem Stand-
ort im Hinblick auf eine flächensparende Erschließung (vgl. Grund-
satz LEP 3.1 Abs. 2). zweckmäßig. 
Das Plangebiet liegt teilweise im zeichnerischen Unschärfebereich 
des Vorranggebietes für die Wasserversorgung TR 9 Stadt Dinkels-
bühl / Gemeinde Wilburgstetten (vgl. Tekturkarte 4 zu Karte 2 "Sied-
lung und Versorgung") und auch eines landschaftlichen Vorbehalts-
gebietes. Vor dem Hintergrund des bereits vorhandenen Gewerbe-
gebietes und der geplanten Umgehungsstraße, erscheint eine Ausle-
gung der zeichnerischen Unschärfe vertretbar, wonach den Belangen 
der Wasserversorgung erst östlich der geplanten Umgehung Vorrang 
eingeräumt wird und den Belangen des Landschaftsbildes auch erst 
dort besonderes Gewicht eingeräumt wird. 

Die oben genannten, relevanten  
Ziele der Raumordnung werden in 
die Planung mit aufgenommen und 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zu den Potentia-
len der Innenentwicklung und flä-
chensparenden Erschließung wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zur Lage des Plange-
bietes im Bereich des Vorranggebie-
tes für die Wasserversorgung und 
eines landschaftlichen Vorbehalts-
gebiet wird zur Kenntnis genommen. 
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Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben. 
 
Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit Nahversorgungsbe-
darf und Innenstadtbedarf wird aus landesplanerischer Sicht begrüßt, 
weil dadurch der zentrale Versorgungsbereich gestärkt und die Ver-
sorgung auf verbrauchernahe Standorte gelenkt wird. 

Die Zustimmung der Landespla-
nungsbehörde wird zur Kenntnis 
genommen. 

8 Gemeinde Langfurth 
12.09.2013 

X  Herr Miosga, 1. Bürgermeister 
Der Gemeinderat Langfurth hat in seiner Sitzung am 10.09.2013 
festgestellt, dass keine Einwände gegen die Aufstellung des B-
Planes "Bildstöckle", sowie der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Dinkelsbühl bestehen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen 

9 Regionaler Planungsver-
band Westmittelfranken 
16.09.2013 

X  Herr Lammel, Ltd. Regierungsdirektor 
In der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl soll mit der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Bildstöckle" im Parallelverfahren ein Gewerbegebiet im Anschluss an 
die bestehende gewerbliche Nutzung ausgewiesen werden. Der 
überplante Bereich hat ein Größe von ca. 4,2 ha. Die Stellungnahme 
umfasst beide Bauleitplanungen. 
 
Regionalplanerische Wertung: 
Die Große Kreisstadt Dinkelsbühl plant derzeit mit der 6. und 7. Än-
derung des Flächennutzungsplanes und jeweils parallel durchgeführ-
ten Bebauungsplanungen die Entwicklung zweier gewerblicher Bau-
flächen. Aus unserer Sicht sind beide Planungen auf Grund ihrer 
räumlichen Nähe als Einheit zu betrachten. Es handelt sich insge-
samt um die Entwicklungsplanung der Gewerbeflächen in diesem 
Bereich des Stadtgebietes. Durch diese gemeinsame Betrachtung 
der Gewerbeflächenentwicklungen sollen diese Bereiche auch nicht 
gegeneinander abgewogen werden. Denn insgesamt handelt es sich 
um eine an dieser Stelle logische und im Umfang für ein Mittelzent-
rum angemessene Ausweisung. Es handelt sich um eine Ergänzung 
der bestehenden gewerblichen Bauflächen in direktem Anschluss an 
den Bestand. Eine übermäßige Zersiedelung der Landschaft findet 
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aus regionalplanerischer Sicht nicht statt. Es handelt sich insgesamt 
um eine organische Entwicklung. 
 
Mit o. a. Bauleitplanung im Rahmen der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes einschließlich Bebauungsplan "Bildstöckle" wird zum 
einen eine Abrundung des bestehenden Gewerbegebietes erreicht, 
zum anderen erfolgt perspektivisch ein Lückenschluss zur geplanten 
Umgehungsstraße. Das geplante Gewerbegebiet liegt - wie auch 
teilweise bereits der Bestand an gewerblichen Bauflächen in diesem 
Bereich - im Vorranggebiet für die Wasserversorgung TR 9. Im Sinne 
der o. a. gewerblichen Gesamtentwicklung finden sich keine regio-
nalplanerischen Ziele und Grundsätze, die der Planung entgegenste-
hen, sofern von wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken hin-
sichtlich des Vorranggebietes TR 9 bestehen. 

 
 
 
Die positive regionalplanerische 
Wertung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Das Wasserwirtschaftsamt ist am 
Verfahren beteiligt und hat keine 
Bedenken bezüglich des  Vorrang-
gebietes für Wasserversorgung. 

10 Gemeinde Mönchsroth 
13.09.2013 

X  Frau Paznocht 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchsroth hat in seiner Sitzung am 
12.09.2013 von obigen Flächennutzungsplanänderungen der Stadt 
Dinkelsbühl Kenntnis genommen und erhebt keine Einwände dage-
gen. 
 
Die uns übersandten Planunterlagen geben wir Ihnen in der Anlage 
zu unserer Entlastung zurück. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

11 Stadt Feuchtwangen 
06.09.2013 

X  Herr Soldner, 2. Bürgermeister 
Die Stadt Feuchtwangen bedankt sich für die Beteiligung an den o. g. 
Bauleitplanverfahren und teilt mit, dass keine Einwände bestehen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

12 Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen des 
Bundeswehr 
Kompetenzzentrum 
Baumanagement Mün-
chen 
05.09.2013 

X  Herr Staudinger 
Seitens des BAIUD Bw - Kompetenzzentrum München bestehen 
keine Einwände gegen die o. g. Planungen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
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13 Amt für Ländliche Ent-
wicklung Mittelfranken 
02.09.2013 

X  Herr Krämer, Baurat 
Aus der Sicht der Ländlichen Entwicklung bestehen gegen die 6. und 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie gegen die Aufstel-
lung der Bebauungspläne "Bildstöckle" und "Hammerfeld" der Stadt 
Dinkelsbühl keine Bedenken. 
 
Im Planungsraum ist derzeit ein Verfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz weder geplant noch anhängig. Eine weitere Beteiligung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken am o. a. Verfah-
ren ist, soweit sich keine Änderungen im flächenmäßigen Umfang 
des Planungsgebietes ergeben, nicht erforderlich. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

14 IHK Nürnberg für Mittel-
franken 
30.08.2013 

X  Frau Haase 
Nach Prüfung der o. g. Bebauungspläne / Flächennutzungspläne für 
die Stadt Dinkelsbühl und nach Rücksprache mit unserem IHK-
Gremium Dinkelsbühl dürfen wir Ihnen mitteilen, dass von Seiten 
unserer IHK keine Bedenken gegen die vorgesehenen Festsetzun-
gen / Ausweisungen bestehen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

15 Landratsamt Ansbach 
Gesundheitsamt 
27.08.2013 

X  Herr Teutsch, Hygienekontrolleur 
Keine Einwendungen 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

16 Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Fors-
ten Ansbach 
27.09.2013 

X  Herr Schneider 
Zur vorliegenden Planung nimmt das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Ansbach wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Bebauungspläne "Bildstöckle" und "Hammerfeld" sowie 
die 6. und 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dinkels-
bühl bestehen aus unserer Sicht grundsätzlich keine Einwendungen. 
 
Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass der zusätzliche Verlust 
an landwirtschaftlicher Kulturfläche für den ökologischen Ausgleich 
vor allem die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe 
schwächt. 
Ackerflächen und Grünlandflächen sind in der Stadt Dinkelsbühl 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zum zusätzlichen Ver-
lust an landwirtschaftlicher Fläche 
wird zur Kenntnis genommen. 
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knapp. Bedingt ist dies durch den Flächenbedarf vor allem für vor-
handenen viehhaltenden Betriebe und Biogasanlagen. 
Um die agrarstrukturellen Belange stärker zu berücksichtigen, wäre 
es sinnvoll verstärkt auf produktionsintegrierte Kompensationsmaß-
nahme zu setzen. 

17 Gemeinde Fichtenau 
24.09.2013 

X  Herr Piott, Bürgermeister 
Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren und Übersendung der 
Planunterlagen. Seitens der Gemeinde Fichtenau werden keine Ein-
wendungen gegen die Planung vorgebracht. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

18 Deutsche Telekom 
25.09.2013 

X  Herr Krüger / Frau Eichhorn 
Wir bedanken uns für die Bekanntgaben der o. g. Maßnahme. 
 
Im Ausbaubereich liegen keine Telekommunikationsanlagen der Te-
lekom Deutschland GmbH. 
 
Zur Versorgung des Baugebietes "Bildstöckle" und "Hammerfeld" mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des 
Plangebietes einer Prüfung vorbehalten. 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eige-
nen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plan-
gebietes stattfinden werden. 
 
Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der Baumaßnahme mindestens 
3 Monate vor dem Beginn der Erschließungsmaßnahme mit uns in 
Verbindung. 
 
Hinsichtlich evtl. geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989; siehe hier u.a. Abschnitt 3 zu beachten. Einer Überbauung 
unserer Telekommunikationslinien stimmen wir nicht zu, weil dadurch 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Die Bekanntgabe der geplanten 
Maßnahmen erfolgt im Rahmen der 
Erschließungsplanung. 
Die 3 Monate vor Baubeginn werden 
eingehalten. 
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der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinie besteht. 
Sollten im Näherungsbereich zu bestehenden Kabel- und Rohranla-
gen Schutzmaßnahmen notwendig werden, sind die hierdurch ent-
stehenden Kosten durch den Veranlasser der Baumpflanzungen zu 
übernehmen. 

Der Hinweis zu erforderlichen 
Schutzmaßnahmen im Näherungs-
bereich bestehender Kabel und 
Rohranlagen werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

19 Bayerischer Bauernver-
band 
26.09.2013 

X  Herr Eisen 
Mit obigen Schreiben haben Sie uns Planungsunterlagen zu o. g. 
Planungen der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme übersandt. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht nehmen wir dazu wie folgt Stellung: 
 
Mit der Änderung des FNP und der Aufstellung des Bebauungspla-
nes werden die planungsrechtlichten Voraussetzungen für eine Ge-
werbegebietserweiterung geschaffen. 
 
Wir weisen schon heute darauf hin, dass die Flächen derzeit noch 
landwirtschaftlich genutzt werden. Mit den jeweiligen Pächter / Be-
wirtschaftern und Eigentümern sind für die Restlaufzeit entsprechen-
de Vereinbarungen zu treffen. 
 
Evtl. durch die Baumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogene Wege 
und Straßen durch den Bauwerber entsprechend saniert werden 
müssen. Gleiches gilt für Drainagen, Vorfluter und Gräben. Außer-
dem ist die Zufahrt zu den angrenzenden Flächen während der Bau-
zeit sicherzustellen, Flur- und Aufwuchsschäden sind zu erstatten. 
 
Bei den benötigten Ausgleichsflächen ist darauf zu achten, dass mit 
den jeweiligen Eigentümern und Bewirtschaftern entsprechende Ver-
einbarungen getroffen werden. Dabei sind weniger ertragreiche 
Standorte vorzuziehen. 
Randbegrünungen sowie im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme not-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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wendige Bäume und Hecken sollten so angelegt werden, dass eine 
Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken und Wegen nicht erfolgt. 
Wir empfehlen dazu einen Abstand von mindestens 4 Metern. 

20 Staatliches Bauamt Ans-
bach 
26.09.2013 

X  Herr Wälzlein 
Im Nahbereich der o. g. Baugebiete verläuft die Ortsumgehung Din-
kelsbühl im Zuge der B 25. Die Trasse verläuft in diesem Bereich in 
Dammlage. 
 
Durch das Bundesverkehrsministerium wird ein neuer Bundesver-
kehrswegeplan aufgestellt. Das Staatliche Bauamt hat die Ortsumge-
hung Dinkelsbühl erneut für den Bundesverkehrswegeplan 2015 an-
gemeldet. Inzwischen hat der Ministerrat die bayernweite Bedarfszu-
sammenstellung in seiner Sitzung am 12. März 2013 gebilligt. Derzeit 
läuft die Bewertung der angemeldeten Maßnahmen durch den Bund. 
Diese wird zeigen, ob und mit welcher Dringlichkeit die Maßnahme in 
den neuen Bedarfsplan für Bundesstraßen eingestuft wird. 
 
Bebauungsplan Bildstöckle: 
Der Geltungsbereich des Gewerbegebietes "Bildstöckle" liegt rd. 10 
m vom Fahrbahnrand der geplanten Umgehung entfernt, die Bau-
grenze ist mit einem Abstand von 25 m eingezeichnet. 
 
Änderung des FNP: 
Es wird begrüßt, dass die Stadt Dinkelsbühl die Ortsumgehungsstra-
ße in den FNP aufgenommen hat. 
 
In der 6. Änderung des FNP (wg. B-Plan "Bildstöckle") reicht das 
Gewerbegebiet bis an die Einmündung B 25 / Wassertrüdinger Stra-
ße / St 2218 heran und ist nicht - wie im B-Plan Bildstöckle" darge-
stellt - durchgehend durch eine Grünstreifen von der Trasse getrennt. 
Zwar war dieser Bereich bereits im vorherigen FNP als Gewerbege-
biet ausgewiesen, doch sollte hier auch der durchgängige Grünstrei-
fen auf dem B-Plan übernommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellung in der FNP – Ände-
rung wird gemäß dem Bebauungs-
plan angepasst. 
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In der 7. Änderung des FNP (wg. B-Plan "Hammerfeld") wird die ge-
mischte Baufläche in Gewerbefläche umgewandelt, dies ist für die 
Verbreiterung der Staatsstraße unschädlich. 
 
Das Staatliche Bauamt stimmt der Aufstellung der beiden Bebau-
ungspläne grundsätzlich zu. Direkte Zufahrten und Zugänge von den 
Baugebieten zur künftigen Umgehungsstraße müssen ausgeschlos-
sen werden. Der Vorhabensträger hat für einen angemessenen 
Lärmschutz zu sorgen (im Hinblick auf die künftige OU Dinkelsbühl). 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es sind keine direkten Zufahrten 
geplant. 
Entlang der geplanten Umgehung 
sind geschlossene Einfriedungen – 
ohne Tür und Tor – spätestens bis 
zur Fertigstellung der Gebäude zu 
errichten. (vgl. Festsetzungen B 7.3) 
Der Hinweis zum Lärmschutz wird 
berücksichtigt. 

21 Gemeinde Wilburgstetten 
20.09.2013 

X  Herr Bürgermeister Kisch 
Die Gemeinde Wilburgstetten erhebt gegen die Bebauungspläne 
"Bildstöckle" und "Hammerfeld" grundsätzlich keine Einwände. Wir 
begrüßen es, wenn die Ansiedlung von Gewerbebetrieben Arbeits-
plätze sichert bzw. neue geschaffen werden können. 
 
In Bezug auf die geplante Ansiedlung eines Baufachmarktes haben 
wir jedoch Bedenken, dass dadurch die vorhanden Struktur von klei-
neren Baufachmärkten in der Region u. a. in Dinkelsbühl (BayWa), in 
Feuchtwangen (OBI, Hetzel), Schopfloch (Stabilo) und Wilburgstetten 
(Ruf) gefährdet werden könnte. Wir befürchten durch einen weiteren 
Baufachmarkt in Dinkelsbühl einen möglichen Kaufkraftabfluss, so 
dass die o. g. Betriebe in ihrer Existenz gefährdet werden. 
 
Daher bitten wir diesen relevanten Sortimentsbereich nach § 1 (5) 
und (9) BauNVO auszuschließen bzw. in seiner Größe so zu be-
schränken, dass dadurch die vorhandene Struktur der Baufachmärkte  
in der Region erhalten werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
Der geplante Baufachmarkt der Fir-
ma Dauberschmidt Baustoffe GmbH 
besteht bereits in Botzenweiler. 
Mit dem Neubau ist lediglich eine 
Umsiedlung des Standortes nach 
Dinkelsbühl vorgesehen. 
 
Das Sortiment und die Größe der 
Verkaufsfläche ändert sich nur un-
wesentlich. Die umliegenden 
Baumärkte sind somit keines Falls 
betroffen. 
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Wir regen an, dass ggf. durch ein Einzelhandelsgutachten nachge-
wiesen wird, dass negative Auswirkungen auf die vorhandenen Bau-
fachmärkte nicht zu befürchten sind. 
 

22 Stadtwerke Dinkelsbühl 
24.09.2013 

X  Frau Kabel 
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 21.08.2013 teilen wir Ihnen 
mit, dass im Bereich Heininger Str., Wassertrüdinger Straße, Flst.-Nr. 
1331 und 1332 Versorgungsleitungen der Stadtwerke liegen. 
Für die Stromversorgung der neuen Gewerbegebiete ist ein Standort 
für eine Übergabestation einzuplanen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

23 Bund Naturschutz in 
Bayern e.V. 
01.10.2013 

X  Herr Altreuther (Geschäftsführer) 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an o. g. Vorhaben und nehmen 
dazu wie folgt Stellung: 
 
Sofern tatsächlich Bedarf für ansiedlungswillige Betriebe mit einem 
akzeptablen Verhältnis zwischen Arbeitsplätzen und Flächenbedarf 
besteht, ist der Erweiterung bestehender, an die Bebauung angeglie-
derter Gewerbegebiete im Sinne einer organischen Entwicklung der 
Vorzug vor einer problematischen Neu-Ausweisung an nicht vorbe-
lasteten Standorten zu geben. Insofern besteht grundsätzlich Einver-
ständnis mit der Erweiterung. 
 
Die Koppelung an die geplante Ortsumgehung lehnen wir entschie-
den ab. Wir haben in der Vergangenheit ausreichend deutlich ge-
macht und begründet, dass eine Ortsumgehung nicht menschen- und 
umweltverträglich zu bauen ist, kein Bedarf besteht und im Übrigen 
kontraproduktiv ist. Zudem ist in der Realität ohnehin davon auszu-
gehen, dass die Umgehung nie gebaut wird. wir fordern die ersatzlo-
se Herausnahme der Straßendarstellung aus den beiden Flächen-
nutzungsänderungen. 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Laut staatlichem Bauamt Ansbach 
ist die Ortsumgehung Dinkelsbühl 
erneut für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 angemeldet. Inzwi-
schen wurde die Bedarfszusammen-
stellung gebilligt. Derzeit läuft die 
Bewertung durch den Bund, die 
zeigen wird, ob und mit welcher 
Dringlichkeit die Maßnahme in den 
neuen Bedarfsplan für Bundesstra-
ßen eingestuft wird. 
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24 Landratsamt Ansbach 
30.09.2013 

X  Frau Sand: 
Das Landratsamt nimmt zu den o. g. Verfahren Stellung und teilt Fol-
gendes mit: 
 
Herr Koller - SG 64 Untere Naturschutzbehörde 
Aus hiesiger Sicht ist die Berechnung des Ausgleichsbedarfs nach 
dem einschlägigen Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft" nicht ganz korrekt durchgeführt. Das Herausrechnen der 
Eingrünungsstrukturen ist nach hiesiger Meinung nicht mit der Vor-
gehensweise des Leitfadens konform, da diese innerhalb des Gel-
tungsbereiches liegen und auch dazu dienen, den Ausgleichsfaktur 
zu minimieren. 
 
Die Verquickung der beiden Gewerbegebiete bei der Ausgleichsbe-
rechnung ist prinzipiell möglich, aber zunächst etwas verwirrend und 
in manchen Teilen nicht ganz nachvollziehbar. In der Berechnung 
taucht beispielsweise für eine anzurechnende Fläche eine extensive 
Wiese von 30 000 m² auf. Diese Zahl ist nach hiesiger Einschätzung 
falsch berechnet. 
 
Zur Übersichtlichkeit würde beitragen, wenn die großen Regenrück-
haltemaßnahmen im Süden des Gebietes "Hammerfeld" alles separa-
te Ausgleichsfläche (außerhalb des Geltungsbereiches) dargestellt 
würde. Dies ist jedoch nur ein möglicher Weg, um die Ausgleichsbe-
rechnung etwas transparenter zu machen. Eine entsprechende Ab-
stimmung des Planes und der Unteren Naturschutzbehörde ist not-
wendig. Für die Auslegung der Pläne ist die Berechnung zu überar-
beiten und mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die 
prinzipielle Vorgehensweise ist in Ordnung, auch die Faktoren sind 
nachvollziehbar gewählt. Fachlich ist die Art der Eingriffskompensati-
on durchaus möglich und sinnvoll. 
 
Alle weiteren am Verfahren beteiligten Sachgebiete haben die über-

 
 
 
 
 
In der geänderten Planung sind die 
Eingrünungsstrukturen als auszu-
gleichender Eingriff bewertet. 
Die Ausgleichsflächen innerhalb des 
Geltungsbereiches werden nach 
Rücksprache mit Hr. Koller nicht als 
Eingriff bewertet. 
 
Die Berechnung des notwendigen 
Ausgleichsbedarfes wurde der ge-
änderten Planung angepasst. 
 Die Verquickung mit dem Gewerbe-
gebiet „Hammerfeld“ entfällt. 



Abwägungstabelle zum Bebauungsplan “Bildstöckle“ sowie 
zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dinkelsbühl 

Behandlung, der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, eingegangenen Stellungnahmen 
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Stellungnahme / 
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sandten Unterlagen ohne Anmerkungen zur Kenntnis genommen. 
25 Markt Schopfloch 

08.10.2013 
X  Herr Czech, 1. Bürgermeister 

Da die Belange des Marktes Schopfloch gegen die vorgesehene 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Bildstöckle" in der Gemarkung 
Dinkelsbühl, Stadt Dinkelsbühl und der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des Bebauungsplanes 
im Parallelverfahren nicht beeinträchtigt werden, erfolgen hierzu kei-
ne Einwendungen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
Aufgestellt: 28.05.2014 
 
Ingenieurbüro Willi Heller 
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